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LEITSÄTZE - RECHTSSACHE T-34/04 

Für das deutsche Publikum besteht keine 
Verwechslungsgefahr zwischen einem Bild
zeichen, das aus den beiden Wörtern „Tur
kish" und „Power" und einem zwischen 
diesen Wörtern abgebildeten Kopf eines 
brüllenden Löwen mit gesträubter Mähne 
besteht und als Gemeinschaftsmarke für u. a. 
„Tabak, Raucherartikel und Streichhölzer" in 
Klasse 34 des Nizzaer Abkommens ange
meldet wurde, und der u. a. für die gleichen 
Waren in Deutschland eingetragenen älteren 
Wortmarke „Power". Denn das beiden Zei
chen gemeinsame Element „POWER" er
scheint weder als dominierendes Elemtent 
des angemeldeten Zeichens noch als prägend 
für den durch dieses hervorgerufenen Ge
samteindruck in dem Sinne, dass sich eine 
Verwechslungsgefahr bei den maßgeblichen 

Verkehrskreisen annehmen ließe. Angesichts 
der zwischen den Zeichen bestehenden 
optischen, klanglichen und begrifflichen Un
terschiede ist trotz der Identität der mit den 
Zeichen gekennzeichneten Waren und trotz 
ihres gemeinsamen Wortelements nicht an
zunehmen, dass die maßgeblichen deutschen 
Verkehrskreise, die informiert, in erhöhtem 
Maße aufmerksam und ihren traditionellen 
Marken treu sind, glauben werden, dass die 
in Frage stehenden Waren von denselben 
Unternehmen oder gegebenenfalls von wirt
schaftlich miteinander verbundenen Unter
nehmen stammen. 

(vgl. Randnrn. 49, 71-72) 
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